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breitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts zu schä
digen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahre oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Werden die in Absatz 1 bezeichneten Tatsachen in einem 
geschäftlichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauf
tragten behauptet oder verbreitet, so ist der Inhaber des Be
triebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, 
wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah.

§ 16
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma 

oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines 
gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer 
Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem 
Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervor
zurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann 
von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch ge
nommen werden.

(2) Der Benutzende ‘ist dem Verletzten zum Ersätze des 
Schadens verpflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß 
die mißbräuchliche Art der Benutzung geeignet war, Ver
wechslungen hervorzurufen.

(3) Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts ste
hen' solche Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterschei
dung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmten Ein
richtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise 
als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz 
von Warenzeichen und Ausstattungen (§§T, 15 des Gesetzes 
zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, Reichs- 
gesetzbl. S. 441) finden diese Vorschriften keine Anwendung.

(4) Die Vorschrift des § 13 Abs. 4 findet entsprechende An
wendung.

§ 17
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld

strafe wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder 'Lehr
ling eines Geschäftsbetriebs ein Geschäfts- oder Betriebsge
heimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut 
worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungs
dauer des Dienstverhältnisses imbefugt an jemand zu Zwek- 
ken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten 
oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Scha
den zuzufügen, mitteilt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, 
aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, 
dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen,

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch
a) Anwendung technischer Mittel,
b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Ge

heimnisses oder
c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkör

pert ist,
unbefugt verschafft oder sichert oder

2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine 
der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine 
eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder 
sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert bat, unbe
fugt verwertet oder jemandem mitteilt.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits

strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Eine besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter bei der 
Mitteilung weiß, daß das Geheimnis im Ausland verwertet 
werden soll, oder wenn er es selbst im Ausland verwertet.

§ 18
Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

wird bestraft, wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anver
trauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbeson
dere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu

Zwecken des Wettbewerbes oder aus Eigennutz unbefugt ver
wertet oder an jemand mitteilt.

§19
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 ver

pflichten außerdem zum Ersätze des entstandenen Schadens. 
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§20
(1) Wer zu Zwecken des Wettbewerbes oder aus Eigennutz 

jemand zu einem Vergehen gegen die §§ 17 oder 18 zu verlei
ten sucht oder das Erbieten eines anderen zu einem solchen 
Vergehen annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewer
bes oder aus Eigennutz sich zu einem Vergehen gegen die 
§§ 17 oder 18 erbietet oder sich auf das Ansinnen eines an
deren zu einem solchen Vergehen bereit erklärt.

(3) § 31 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

§ 20a
Bei Straftaten nach den §§ 17, 18 und 20 gilt § 5 Nr. 7 des 

Strafgesetzbuches -entsprechend.

§21
(1) Die in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Un

terlassung oder Schadensersatz verjähren in sechs Monaten 
von dem Zeitpunkt an, in welchem der Anspruchsberechtigte 
von der Handlung und von der Person des Verpflichteten 
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in drei 
Jahren von der Begehung der Handlung an.

(2) Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf 
der Verjährung nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein 
Schaden entstanden ist.

§22
(1) Die Tat wird, mit Ausnahme der in den §§ 4 und 6c be

zeichneten Fälle, nur auf Antrag verfolgt. Dies gilt in den Fäl
len der §§ 17, 18 und 20 nicht, wenn die Strafverfolgungsbe
hörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält. In den Fällen des § 12 hat das Recht, den Strafantrag zu 
stellen, jeder der im § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten 
Gewerbetreibenden, Verbände und Kammern.

(2) Wegen einer Straftat nach den §§ 4 und 6c ist ebenso wie 
bei einer nur auf Antrag verfolgbaren Straftat nach § 12 neben 
dem Verletzten (§ 374 Abs. 1 Nr. 7 der Strafprozeßordnung) 
jeder der im § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Gewerbe
treibenden, Verbände und Kammern zur Privatklage berech
tigt.

§23

(1) Wird in den Fällen des § 15 auf Strafe erkannt, so ist auf 
Antrag des Verletzten anzuordnen, daß die Verurteilung auf 
Verlangen öffentlich bekanntgemacht wird.

(2) Ist auf Grund einer der Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Unterlassung Klage erhoben, so kann in dem Urteile der ob
siegenden Partei die Befugnis zugesprochen werden, den ver
fügenden Teil des Urteils innerhalb bestimmter Frist auf 
Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu 
machen.

(3) Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestim
men.

§ 23a
Bei der Bemessung des Streitwerts für Ansprüche auf Un

terlassung von Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 3, 4, 6, 6a 
bis 6e, 7, 8 ist es wertmindernd zu berücksichtigen, wenn die 
Sache nach Art und Umfang einfach gelagert ist oder eine 
Belastung einer der Parteien mit den Pirozeßkosten nach dem 
vollen Streitwert angesichts ihrer Vermögens- und Einkom
mensverhältnisse nicht tragbar erscheint.


